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Wien, am 

Sachbearbeiter(in)/Klappe Unsere Geschäftszahl Ihr Zeichen/Ihre Geschäftszahl 
Ihre Nachricht vom 
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S O Z I A L R E C H T  
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Sehr geehrte Damen und Herren! 

 

Das Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft dankt für 

die Einladung zur Stellungnahme im Begutachtungsverfahren des im Betreff angeführten 

Gesetzes und beehrt sich zu diesem Entwurf folgende Stellungnahme abzugeben: 

 

Der vorliegende Gesetzesentwurf wird seitens des Bundesministeriums für Land- und 

Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft zur Gänze mit der Begründung abgelehnt, dass 

eine derartige Regelungsmaterie im Artikel 10 B-VG nicht vorgesehen ist. Die Normadressaten 

sind ausschließlich die haushaltsleitenden Organe, die ebenso zu einer bestimmten 

Vorgangsweise durch Beschluss der Bundesregierung oder durch die in der 

Bundesverfassung vorgesehene Koordinierungsfunktion des Bundeskanzlers verhalten 

werden können. 

Überdies ist die Betrauung einer Firma (BRZ) durch ein Gesetz EU-wettbewerbswidrig und 

schaltet den Mitbewerb vollkommen aus. Die im § 4 vorgesehene „nachvollziehbare 

Marktkonformität“ ist schon aufgrund der im Bundesvergabegesetz vorgesehenen Inhouse-

Vergabemöglichkeit gegenüber der BRZ GmbH nicht nachvollziehbar.  
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Bundesgesetz, mit dem IKT- Lösungen und IT-Verfahren bundesweit konsolidiert 
werden (IKT- Konsolidierungsgesetz –IKTKonG) 
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Eine Regelung wie bestehende ressortspezifischen IKT-Lösungen weiterverwendet werden, 

fehlt gänzlich im vorliegenden Entwurf.   

 

Die im zweiten Abschnitt vorgesehene Regelung über die e-Rechnung gehört systematisch in 

das Umsatzsteuergesetz 1994. 

 

 

Für den Bundesminister: 

Mag. Wiesinger-Arthold 
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